jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederosterreich 1999/05/10
Senat-ZT-98-099

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 10.05.1999

Rechtssatz

Das Lasermessgerat fuhrt wahrend des Messvorganges eine Serie von Einzelmessungen durch, die von der
Gerateelektronik verglichen werden. Nur wenn diese Einzelwerte die Kriterien der Kontrollprtufung erfullen, kommt es
zur Anzeige eines ablesbaren Geschwindigkeitswertes auf dem Display. Sollten diese Einzelmesswerte Diskrepanzen
aufweisen, so fihrt dies zu einer Fehleranzeige anstelle der Anzeige eines Geschwindigkeitswertes. Zu starker

Niederschlag fuhrt zu einer Fehleranzeige.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1999/05/10 Senat-ZT-98-099
	JUSLINE Entscheidung


